
Erläuternder Bericht des Vorstands  
zu den Angaben §§ 289 Abs. 4, 315  
Abs. 4 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals,  
Aktiengattungen, Rechte und Pflichten
Das Grundkapital der Deutschen Lufthansa AG beträgt 
1.200.174.218,24 EUR, aufgeteilt in 468.818.054 auf den Namen 
lautende Stückaktien. Auf jede Stückaktie entfällt ein Anteil von 
2,56 EUR am Grundkapital. Die Übertragung der Aktien ist an  
die Zustimmung der Gesellschaft gebunden (Vinkulierung). Die 
Gesellschaft darf die Zustimmung nur verweigern, wenn durch die 
Eintragung des neuen Aktionärs in das Aktienregister die Aufrecht-
erhaltung der luftverkehrsrechtlichen Befugnisse gefährdet sein 
könnte. Jede Namensaktie gewährt eine Stimme. Die Aktionäre 
nehmen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der  
Satzung ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr und üben 
dort ihr Stimmrecht aus.

Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen
Damit die Luftverkehrsbetriebsgenehmigung nach Europarecht und 
die Luftverkehrsrechte zum Anflug diverser internationaler Ziele 
gewahrt bleiben, darf der Anteil nichteuropäischer beziehungsweise 
ausländischer Aktionäre jedenfalls 50 Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht übersteigen. Erreicht der Anteil ausländischer 
Aktionäre 40 Prozent, so wird die Deutsche Lufthansa AG gemäß 
§ 4 Abs. 1 Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz (LuftNaSiG) in 
Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG in die Lage versetzt, eigene 
Aktien zu erwerben, um eine drohende Überfremdung abzuwehren. 
Wird ein Ausländeranteil von 45 Prozent im Aktienregister erreicht, 
ist die Gesellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital gegen Bareinlage durch die Ausgabe neuer 
Aktien um bis zu 10 Prozent zu erhöhen und hierbei das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen (§ 4 Abs. 2 und 3 LuftNaSiG in 
Verbindung mit § 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft). Nähert 
sich der Anteil ausländischer Aktionäre der 50-Prozent-Grenze, hat 
die Gesellschaft das Recht, die Zustimmung zur Eintragung neuer 
ausländischer Aktionäre ins Aktienregister zu verweigern (§ 5 Abs. 1 
der Satzung der Gesellschaft). Sollte gleichwohl der 50-prozen-
tige Anteil ausländischer Aktionäre überschritten werden, ist die 
Deutsche Lufthansa AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats befugt, 
zuletzt eingetragene Aktionäre aufzufordern, ihre Aktien zu ver-
äußern. Ab dem vierten Tag nach Bekanntmachung der Aufforde-
rung können die betroffenen Aktionäre die Rechte aus den betrof-
fenen Aktien nicht mehr ausüben. Wird der Aufforderung nicht  
binnen vier Wochen nachgekommen, ist die Gesellschaft nach 
Verstreichen einer Nachfrist von drei Wochen berechtigt, die 
betreffenden Aktien gegen Entschädigung für verlustig zu erklären 
(§ 5 LuftNaSiG).

Am 31. Dezember 2016 lag der Anteil ausländischer Aktionäre  
im Aktienregister der Deutschen Lufthansa AG bei 31,4 Prozent. 
Detaillierte Informationen zum LuftNaSiG und die quartalsweise 
aktua lisierte Aktionärsstruktur finden sich auf unserer Website 
 www.lufthansagroup.com/investor-relations.

Im Rahmen von Mitarbeiterprogrammen bestehen zeitliche  
Verfügungsbeschränkungen für Aktien, insbesondere Haltefristen 
von bis zu vier Jahren.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital von mehr als 
10 Prozent der Stimmrechte
Der Deutschen Lufthansa AG lagen per 31. Dezember 2016 keine 
Meldungen hinsichtlich direkter oder indirekter Beteiligungen vor, 
die 10 Prozent der Stimmrechte übersteigen.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten,  
die Kontrollbefugnisse verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, sind bei 
der Deutschen Lufthansa AG nicht vorhanden. 

Stimmrechtskontrolle von Mitarbeiteraktien bei  
mittelbarer Kontrollrechtsausübung
Soweit die Deutsche Lufthansa AG im Rahmen ihrer Mitarbeiter-
programme Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den 
Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter 
können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontroll-
rechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung 
ausüben.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung 
über die Ernennung beziehungsweise Abberufung  
der Vorstandsmitglieder und Änderung der Satzung
Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt 
deren Anzahl. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstands-
mitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands 
widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Jede Satzungs-
änderung bedarf eines Hauptversammlungsbeschlusses mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschluss-
fassung durch die Aktionäre vertretenen Grundkapitals. Der Auf-
sichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen,  
die nur die Fassung betreffen (§ 11 Abs. 5 der Satzung). Darüber 
hinaus ist der Aufsichtsrat bei Ausübung oder nach Ablauf eines 
Genehmigten Kapitals ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend 
anzupassen.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben  
oder zurückzukaufen
Die Deutsche Lufthansa AG verfügt zum 31. Dezember 2016  
über ein Genehmigtes Kapital in Höhe von insgesamt 
570.337.873,76 EUR:

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 
29. April 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 28. April 
2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu 561.160.092 EUR durch ein- oder mehr-
malige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital A). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht ein-
zuräumen. Von dieser Ermächtigung wurde bisher in Höhe von 
4.120.811,52 EUR zur Ausgabe von 1.609.602 neuen Aktien  
im Rahmen der erstmaligen Begebung einer Aktiendividende 
Gebrauch gemacht. Somit beträgt das unter der Ermächtigung 
noch zur Verfügung stehende Genehmigte Kapital A 
557.039.280,48 EUR.



Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 
29. April 2014 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 28. April 
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu 29.000.000 EUR durch ein- oder mehr-
malige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 
an die Mitarbeiter gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital B). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
Von dieser Ermächtigung machte die Gesellschaft bis zum  
31. Dezember 2016 wie folgt Gebrauch: 2014 in einer Höhe  
von 4.345.000,96 EUR zur Ausgabe von 1.697.266 neuen Aktien 
an Mitarbeiter; 2015 in einer Höhe von 4.522.199,04 EUR zur  
Ausgabe von 1.766.484 neuen Aktien an Mitarbeiter; 2016 in  
einer Höhe von 6.834.206,72 EUR zur Ausgabe von 2.669.612 
neuen Aktien an Mitarbeiter. Somit beträgt das unter der Ermäch-
tigung noch zur Verfügung stehende Genehmigte Kapital B 
13.298.593,28 EUR.

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom  
28. April 2016 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 27. April 
2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf den Inhaber oder  
auf den Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen (beziehungswiese Kombinationen dieser Instru-
mente) im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500.000.000 EUR  
zu begeben. Zur Gewährung von Aktien an die Inhaber bezie-
hungswiese Gläubiger der zuvor genannten Schuldverschrei-
bungen wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
237.843.840 EUR durch Ausgabe von bis zu 92.907.750 neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
beziehungsweise Gläubiger von Wandlungs- und / oder Options-
rechten aus Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (beziehungsweise einer Kombination dieser Instrumente), 
die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 28. April 2016 bis zum 27. April 2021 gegen bar ausgegeben 
werden, von ihren Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten 
Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
beziehungswiese Gläubiger der von der Gesellschaft oder von ihren 
Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 28. April 2016 bis zum 27. April 2021 
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (beziehungswiese 
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wand-
lungspflicht) ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder Andienungen 
von Aktien erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand 
ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Die Deutsche Lufthansa AG ist in den in § 71 AktG gesetzlich 
geregelten Fällen zum Rückkauf von Aktien und zur Veräußerung 
zurückgekaufter Aktien befugt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft 
durch Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 
29. April 2015 ermächtigt, bis zum 28. April 2020 eigene Aktien  

zu erwerben. Die Ermächtigungen können unter anderem dazu 
genutzt werden, die Finanzierungsmöglichkeiten für den Fall eines 
Erwerbs eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
zu erweitern. Dabei darf der rechnerische Anteil der aufgrund  
dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben  
hat und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des 
Grundkapitals betragen.

Weitere Angaben zum genehmigten Kapital, bedingten Kapital und 
zum Erwerb eigener Aktien  Erläuterung 30, S. 127 f.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft,  
die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge  
eines Übernahmeangebots stehen
Das von der Deutschen Lufthansa AG betriebene EMTN-Programm 
zur Begebung von Anleihen beinhaltet eine Kontrollwechselklausel. 
Danach können Gläubiger von unter dem EMTN-Programm aus-
gegebenen Anleihen im Fall eines Kontrollwechsels die vorzeitige 
Rückzahlung der Anleihe verlangen. Der Kontrollwechsel ist an  
die unter dem EMTN-Programm näher definierten Begriffe der 
Kontrolle und eine innerhalb eines Kontrollwechselzeitraums  
stattfindende Ratingherabstufung aufgrund des Kontrollwechsels 
geknüpft. Unter diesem Programm ist aktuell eine Anleihe über 
500 Mio. EUR mit einer Endfälligkeit zum 12. September 2019 
ausstehend.

Im August 2015 hat die Deutsche Lufthansa AG eine Hybrid-Anleihe 
über 500 Mio. EUR mit Fälligkeit am 12. August 2075 begeben, 
die ebenfalls die zuvor beschriebene Kontrollwechselklausel bein-
haltet. Darüber hinaus hat die Deutsche Lufthansa AG im April  
und Dezember 2016 Schuldscheindarlehen über 475 Mio. EUR 
beziehungsweise 1,2 Mrd. EUR mit Laufzeiten von drei, fünf,  
sieben und zehn Jahren platziert, die ebenfalls eine ähnliche  
Kontrollwechselklausel beinhalten.

Entschädigungsvereinbarungen mit Mitgliedern des Vorstands 
oder mit Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots
Für den Fall eines im Anstellungsvertrag näher definierten Kontroll-
wechsels bei der Deutschen Lufthansa AG haben Vorstandsmit-
glieder und die Gesellschaft das Recht, den Vertrag innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf Monaten seit dem Kontrollwechsel zu kündigen.

Falls der Vertrag endet, weil das Sonderkündigungsrecht ausgeübt 
oder der Vertrag innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten  
seit und im Zusammenhang mit dem Kontrollwechsel einvernehm-
lich aufgehoben wurde, hat das Vorstandsmitglied Anspruch auf 
eine Abfindung seiner Vergütungsansprüche für die Restlaufzeit 
des Vertrags.

Gemäß der entsprechenden Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex darf die Höhe der Abfindung 150 Prozent der 
vertraglich vereinbarten Abfindungshöchstgrenze von zwei Jahres-
vergütungen nicht überschreiten.  Vergütungsbericht, S. 79 ff.


